
recHTe der aKTionÄre

aktionäre, deren anteile zusammen den zwanzigsten Teil des grundkapi-
tals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, können ge-
mäß § 122 abs. 2 aktg verlangen, dass gegenstände auf die Tagesordnung 
gesetzt und bekanntgemacht werden. Tagesordnungsergänzungsverlangen 
müssen bei der gesellschaft mindestens 30 Tage vor der versammlung, also 
bis zum Freitag, 07. mai 2010, 24.00 uhr, eingehen. darüber hinaus ist 
jeder aktionär berechtigt, einen gegenantrag zu einem vorschlag von vor-
stand und aufsichtsrat zu einem bestimmten punkt der Tagesordnung zu 
übersenden. Ein gegenantrag ist nach näherer maßgabe von § 126 abs. 1 
und 2 aktg auf der internetseite der gesellschaft zugänglich zu machen, 
wenn er bei der gesellschaft unter der nachfolgend bekannt gemachten 
adresse spätestens am sonntag, 23. mai 2010, 24.00 uhr, eingeht.

Jeder aktionär kann außerdem nach näherer maßgabe von § 127 aktg 
der gesellschaft einen Wahlvorschlag zur Wahl von aufsichtsratsmitglie-
dern oder von abschlussprüfern übermitteln. Ein Wahlvorschlag ist nach 
näherer maßgabe von §§ 127, 126 abs. 1 und 2 aktg auf der internetseite 
der gesellschaft zugänglich zu machen, wenn er bei der gesellschaft unter 
nachfolgend bekannt gemachter adresse spätestens am sonntag, 23. mai 
2010, 24.00 uhr eingeht.

Wir werden rechtzeitig eingehende gegenanträge oder Wahlvorschläge im 
internet unter www.mologen.com zugänglich machen, sofern sie den ge-
setzlichen anforderungen genügen. Etwaige stellungnahmen der verwaltung 
werden wir ebenfalls unter der genannten internetadresse zugänglich ma-
chen. rechtzeitig eingehende Ergänzungsanträge werden wir bekanntma-
chen, sofern sie den gesetzlichen anforderungen genügen. Tagesordnungser-
gänzungsverlangen, gegenanträge und Wahlvorschläge von aktionären sind 
ausschließlich zu richten an:

Jedem aktionär ist auf verlangen in der Hauptversammlung vom vorstand 
auskunft über angelegenheiten der gesellschaft zu geben, soweit sie zur 
sachgemäßen Beurteilung des gegenstands der Tagesordnung erforder-
lich ist. die auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und 
geschäftlichen Beziehungen der gesellschaft zu einem verbundenen un-
ternehmen. 

um die sachgerechte Beantwortung zu erleichtern, werden aktionäre und 
aktionärsvertreter, die in der Hauptversammlung Fragen stellen möchten, 
gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an o.g. adresse zu übersenden. 
diese Übersendung ist keine förmliche voraussetzung für die Beantwor-
tung. das auskunftsrecht bleibt hiervon unberührt. 

nähere Erläuterungen und informationen zu den rechten der aktionäre 
nach §§ 122 abs. 2, 126 abs. 1, 127 und 131 abs. 1 aktg stehen den 
aktionären auf der internetseite der gesellschaft unter www.mologen.com 
zur verfügung. 


